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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

105. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Neubesetzung des Kehrbezirks Nr. KB054K

Bezirksregierung Köln  
Az. 34.02.02.KB054K

Für den o. g. Kehrbezirk, der in der Stadt Köln liegt 
und die Stadtteile Buchheim, Höhenberg und Merheim 
umfasst, wird gemäß §§ 8 ff. Schornsteinfeger-Hand-
werksgesetz (SchfHwG) nach öffentlicher Ausschreibung 
und Abschluss des Auswahlverfahrens Herr Schornstein-
fegermeister Tino Breuer mit Wirkung vom 1. Februar 
2024 zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger be-
stellt. Die Bestellung ist auf sieben Jahre befristet.

Im Auftrag 
gez.  G a r e i s

ABl. Reg. K 2024, S. 74

106. Bekanntmachung gemäß der Verordnung zur 
 Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes  

(DVO-LNatSchG) 
h i e r :  Zulassung anderer Markierungskennzeichen 

für Wanderwege

Auf der Grundlage des § 20 der Verordnung 
zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes  
(DVO-LNatSchG) vom 22. Oktober 1986, zuletzt ge-
ändert durch den Artikel 20 des Gesetzes vom 15. No-
vember 2016 (GV. NRW. S. 934) wird hiermit folgendes 
bekannt gegeben:

Das in der Anlage vorhandene Markierungskennzeichen, 
wird für den Naturpark Siebengebirge in verschiedenen 
Farben, zur Markierung seiner Wanderwege zugelassen.

Anlage: Markierungskennzeichen für „KulturlandSchlei-
fen“ im Naturpark Siebengebirge

 
 
 
 
 
 
 
 

Köln, den 6. Februar 2024

Bezirksregierung Köln  
Az. 51.5-6.1-49/23

Im Auftrag 
gez.  B r ü c k

ABl. Reg. K 2024, S. 74

107. Ergebnis der Feststellung nach 23 a Abs.2 Bundes-
Immissionsschutzgesetz— (BImSchG) für die Firma  
CURRENTA GmbH & Co. OHG 51368 Leverkusen

Bezirksregierung Köln  
Az. A23a-300.0001/23-Fo

Köln, den 7. Februar 2024

Auf der Grundlage von § 23a Abs. 2 Satz 3 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, i. V. m. Erlass des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,  
Az. 61.11.06.06 vom 1. September 2021, wird Folgendes 
bekannt gegeben:

Die Firma CURRENTA GmbH & Co. OHG mit Sitz in 
Leverkusen hat gemäß § 23a Abs. 1 BImSchG eine stör-
fallrelevante Änderung an der der Gasdruckregelstation 
in Geb. X20, Anlage 0912, die Bestandteil eines Betriebs-
bereiches ist, auf dem Betriebsgrundstück CHEMPARK 
Leverkusen, 51368 Leverkusen (Gemarkung Wiesdorf, 
Flur 15, Flurstück 315), angezeigt. Die Gasdruckregelsta-
tion ist nicht genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG. 

Gegenstand der Anzeige ist die Änderung der Gasdruck-
regelstation: 

-  Erweiterung der Gasdruckregelstation in X20 um eine 
zweite Netzdruckregelschiene analog zu der bereits 
vorhandenen Netzdruckregelschiene bestehend aus 
Gasvorwärmer, zwei Sicherheitsabsperrventile und ei-
nem Regelventil.

-  Das Änderungsvorhaben soll als Redundanz zur vor-
handen Regelschiene errichtet werden, sodass immer 
nur eine Regelschiene mit Erdgas durchströmt wird.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 23a Abs.2 Satz 1 BImSchG daraufhin geprüft, ob der 
angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutz-
objekten erstmalig unterschritten wird, räumlich noch 
weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche Gefah-
renerhöhung ausgelöst wird. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher 
keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 23b BIm-
SchG.

Im Auftrag 
gez.  F o r s t e r

ABl. Reg. K 2024, S. 74

108. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG für die 

Firma Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) 
GmbH 50354 Hürth

Bezirksregierung Köln  
Az.: 53.3.4/fu-15.2a-300.0009/23

Köln, den 7. Februar 2024

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz-BImSchG in der Fassung der Be-
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kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017  
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, i. V. m. Erlass des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MULNV) vom 1. September 2021, wird Folgendes be-
kannt gegeben:

Die Firma Clariant Plastics & Coatings (Deutsch-
land) GmbH mit Sitz in Hürth hat mit Schreiben vom  
13. Juni 2023  gemäß  § 15 Abs. 2a BImSchG in Verbindung 
mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine störfallrelevante Än-
derung der Orthophosphorsäureester (PSE)- Anlage,
die Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Be-
triebsgrundstück Industriestraße 300, 50354 Hürth (Ge-
markung Hürth, Flur 8, Flurstück 3768), angezeigt. Die
Orthophosphorsäureester (PSE)- Anlage ist genehmi-
gungsbedürftig nach dem BImSchG.

Das Produkt Leomin (Phosphorsäureester) soll nicht 
mehr produziert werden. Gegenstand der Anzeige ist in-
sofern die teilweise Stilllegung der Produktionslinie für 
feste Ester, welche ein Teil der Orthophosphorsäureester 
(PSE)- Anlage ist. Die zur Produktion feste Ester gehö-
rende Kippstation mit Waage für Phosphorpentoxid soll 
bestehen bleiben und weiterhin zum Abfüllen von Phos-
phorpentoxid genutzt werden. Die genehmigten Stoff-
mengen für die Einsatzstoffe Kalilauge und Fettalkohole, 
die in der Anlage gehandhabt und gelagert werden, ändern 
sich durch die Stilllegung nicht, da diese auch in anderen 
Produktionslinien eingesetzt werden.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß  
§ 15 Abs. 2a BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird. Im Rahmen dieser Prüfung wurde
festgestellt, dass dies nicht der Fall ist. Bei dem vorliegen-
den Anzeigegegenstand handelt es sich um die teilweise
Stilllegung einer Produktionslinie und den dazugehörigen
sicherheitsrelevanten Anlagenteilen. Das angezeigte Vor-
haben bedarf daher keiner störfallrechtlichen Genehmi-
gung nach § 16a BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  W i n k l e r

 ABl. Reg. K 2024, S. 75

C Rechtsvorschriften und 
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen

109. Bekanntmachung des Wupperverbandes

Bekanntmachung des Wupperverbandes nach § 33 
Wupperverbandsgesetz in Verbindung mit § 18 der Sat-
zung des Wupperverbandes:

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und des 
Wirtschaftsplanes 2024 für den Wupperverband erfolgte 

auf der Internetseite des Wupperverbandes und ist unter 
www.wupperverband.de/ueber-uns/allgemeines/finanzen 
abrufbar.

Wuppertal, 7. Februar 2024

gez.  N o p p e n 
Der Vorstand

 ABl. Reg. K 2024, S. 75

110. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 4000079816 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, 7. Februar 2024

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

 ABl. Reg. K 2024, S. 75

E Sonstiges

111. Liquidation 
h i e r :  spielend Lernen e. V. AWO Betreuung 

 in Schulen

Der Verein spielend Lernen e. V. AWO Betreuung in 
Schulen, 52525 Heinsberg, Siemensstraße 7, (Vereinsregis-
ter Amtsgericht Aachen – VR 70756) ist aufgelöst. Etwa-
ige Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich beim 
Liquidator zu melden.

Der Liquidator

 ABl. Reg. K 2024, S. 75

112. Liquidation 
h i e r :  Sportangler Weihergemeinschaft Bensberg 

1964 e. V.

Der Verein, Sportangler Weihergemeinschaft Bensberg 
1964 e. V. ist aufgelöst (Amtsgericht Köln, VR 7517). Die 
Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich bei ihm 
zu melden.

Der Liquidator

 ABl. Reg. K 2024, S. 75

113. Liquidation 
 h i e r :  ESCHWEILER HUNDEFREUNDE im DSV

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Aachen un-
ter VR 50420 eingetragene „ESCHWEILER HUNDE-
FREUNDE im DSV“ mit Sitz in Eschweiler ist aufgelöst. 
Etwaige Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche anzumelden. Anschrift des Liquidationsvereins:  
c/o Herrn Walter Rudolf Rother, 52223 Stolberg,  
Am Holderbusch 12,

Die Liquidatoren

 ABl. Reg. K 2024, S. 75



– 76 –

114. Liquidation 
 h i e r :  Bildungsakademie Sigfridia Bonn e. V.

Der Verein „Bildungsakademie Sigfridia Bonn  
e. V.“ (Amtsgericht Bonn, VR 11474), ist aufgelöst und 
befindet sich in Liquidation. Zu den Liquidatoren wurden 
bestellt: 1. Herr Wilfried Schumacher, wohnhaft in Bonn, 
2. Herr Sebastian Nikolaus Salzwedel, wohnhaft in Bonn, 
3. Herr Prof. Dr. Horst Willi Urbach, wohnhaft in Sankt 
Augustin. Die Gläubiger des Vereins — auch solche, die 
dem Verein bereits bekannt sind — werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche gegen den Verein bei einem der hiermit 
bekannt gemachten Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren

 ABl. Reg. K 2024, S. 76

115. Liquidation 
 h i e r :  smart nation e. V.

Der Verein „smart nation e. V.“ mit Sitz in Köln  
(VR 17986, AG Köln) ist aufgelöst. Gläubiger werden 
aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei 
dem Liquidator unter folgender Anschrift anzumelden.

Der Liquidator

 ABl. Reg. K 2024, S. 76

116. Liquidation 
 h i e r :  Partner für Afrika e. V.

Der Verein Partner für Afrika e. V. (Amtsgericht 
Köln VR 15127) ist durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom 30. Oktober 2023 aufgelöst. 
Die Auflösung wurde am 9. Januar 2024 im Vereinsregis-
ter eingetragen. Gläubiger werden aufgefordert, ihre An-
sprüche anzumelden. Postanschrift: PFA, c/o Bonifatius-
straße 49, 40547 Düsseldorf.

Die Liquidatoren
 ABl. Reg. K 2024, S. 76
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